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PhilippAnzenberger

�Zur�Notwendigkeit�der�Reihung��
mehrerer�aufrechnungsweise�
eingewendeter�Gegenforderungen

I.   Ausgangslage und Problemstellung

DieprozessualeAufrechnungseinrede istein  strategisch attraktives Verteidi-
gungsmittel fürdenBeklagten:Erkannsienämlich–andersalsdasdiestRsp
fürdieAufrechnungnachmateriellemZivilrechtjudiziert1– in eventu erklären,
sodassüberseineGegenforderungerstdannabzusprechenist,wenndasGe-
richtdieKlagsforderungbejaht.2AuchdasKostenrisikoeineraufdieseWeiseer-
folgendengerichtlichenÜberprüfungderGegenforderungistdeutlichgeringer
alsbeigesonderterEinklagung,etwaweilkeinegesondertenPauschalgebühren
anfallenundweil–geradebeikonnexenGegenforderungen–gewisseBeweiser-
gebnisseoftauchfürdieGegenforderungverwertbarsind,sodasskeinezusätz-
lichenKostenentstehen.UndschließlichstehtdemBeklagtenauchdannvoller
Kostenersatzzu,wennzwardieKlagsforderungzuRechtbesteht,dieKlageauf-
grunderfolgreicherAufrechnungseinredeaberdennochabgewiesenwird.3Es
istdaherwenigverwunderlich,dassdieProzessaufrechnungzum Prozessalltag 
gehört.

IneklatantemGegensatzdazustehtdie spärliche Regelungsdichte zudie-
semThemenkomplex;dieZPOselbstenthältmit§188,§391Abs3und§411
Abs1Satz2ZPOnursehrwenigeausdrücklicheBestimmungenüberdiePro-
zessaufrechnung.DieserUmstandsowiedieKomplexitätdiesesRechtsinstituts
hatten–auchdasüberraschtkaum–imErgebniseineFülleanliterarischen

DOI https://doi.org/10.52018/INKB-00289-B001.
1 Etwa OGH 7Ob624/84; 1Ob609/87; 8ObA293/99t; 1Ob170/16f; 9Ob1/20t; RIS-Justiz

RS0033970.
2 Vgl OGH 1Ob538/77; 1Ob2097/96f; 7Ob143/07s; 4Ob241/14s; 9Ob54/17g; RIS-Justiz

RS0034013; Deixler-Hübner inFasching/Konecny,KommentarzudenZivilprozessgesetzen3
(ab2013)III/2§391ZPORz22; Fasching, LehrbuchdesösterreichischenZivilprozeßrechts2
(1990)Rz1289; Kodek / Mayr, Zivilprozessrecht5 (2021)Rz627; Rechberger / Klicka inRechber-
ger/Klicka,KommentarzurZPO5(2019)§§391–392ZPORz10; Rechberger / Simotta, Grundriss
desösterreichischenZivilprozessrechts9(2017)Rz705.

3 Etwa M. Bydlinski, KostenersatzimZivilprozess(1992)183ff.
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StellungnahmenundeinekaummehrzuüberblickendeFlutanJudikaturzu
diesem Themenkreis zur Folge.4 Bisher wenig literarische Aufmerksamkeit
wurdedabeiderFragegewidmet,wiedie aufrechnungsweise Einwendung meh-
rerer Gegenforderungen imProzesshandzuhabenist.DieRsphathierzudie
Auffassungentwickelt,dassderBeklagtezwardiePrüfungsreihenfolgederGe-
genforderungenimProzessvorgebenkönne,dazuabernichtverpflichtetsei.5
InengemZusammenhangdamitstehendieFragen,welchevonmehrerenbe-
jahtenGegenforderungennuntatsächlichzurTilgungderHauptforderunghe-
ranzuziehenundüberwelchederverneintenGegenforderungenrechtskräftig
abzusprechenist. ImvorliegendenBeitragsollenzunächstdieprozessualen
AuswirkungendergenanntenJudikaturlinieuntersuchtwerden,umgewisse
systematischeArgumentezu ihrerBewertungundzurBeantwortungderso-
ebenaufgeworfenenFragenzugenerieren.Anschließendkönnendieeinschlä-
gigenEntscheidungeneinerkritischenWürdigungunterzogenwerden,um(al-
lenfalls)eineNeuevaluierungderProblematikvorzunehmen.

II.   Die ständige Rechtsprechung: Keine Notwendigkeit 
einer Reihung der Gegenforderungen

ProblemebeiderHandhabungmehrerereinredeweisegeltendgemachterGe-
genforderungenhabendie  Judikatur schondesÖfterenbeschäftigt.Dieein-
gangs dargestellte Frage der  Notwendigkeit  einer  Reihung  der  Gegenforde-
rungen wurdevomOGHerstmalsinderEntscheidung1Ob617/91ausführlich
behandelt und im Ergebnis  verneint  (worauf sich auch zahlreiche Folgeent-
scheidungen6stützen). DerBeklagtekönnezwareineReihungvornehmen,eine
diesbezüglicheVerpflichtunggebeesabernicht:7Dennesfindesichimöster-
reichischenProzessrechtkeineBestimmung,dieeineaufrechnungsweiseEin-
wendungmehrerer,dieKlagsforderungeinzelnoderinsgesamtübersteigender
Gegenforderungenverbiete.AuchexistierekeineNorm,aufgrunddererderBe-
klagteeine Reihenfolge der Prüfung der eingewendeten Gegenforderungen an-
zugebenhabe.ZwarhättendieParteiengrundsätzlichdieMöglichkeit,Eventu-
alanträgeanbloßinnerprozessualeBedingungenzuknüpfen,weshalbes–wie
auchbeianderenEinwendungendesBeklagten–alszulässigangesehenwerden

4 Vglnur Deixler-Hübner inFasching/Konecny,Kommentar3III/2§391ZPORz1ff; Rechberger /  
Klicka inRechberger/Klicka,Kommentar5§§391–392ZPORz1ffmwN.

5 OGH1Ob617/91;6Ob652/93;10Ob23/12y;4Ob42/15b;2Ob103/17m;RIS-JustizRS0130155.
6 OGH6Ob652/93;10Ob23/12y;4Ob42/15b;2Ob103/17m;RIS-JustizRS0130155.
7 OGH1Ob617/91.
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müsse,» wenn er eine Reihenfolge bestimmt, in der die von ihm eingewendeten Ge-
genforderungen geprüft werden sollen. « 8 Eine Verpflichtung zur Vornahme einer 
solchen Reihung bestehe aber nicht. InsbesonderekönneausdemBestimmt-
heitsgebotnichtabgeleitetwerden,dassmehrereaufrechnungsweiseeingewen-
deteForderungenineinEventualverhältniszusetzenseien.9

AusführlichwurdedieseFrageerneutinderEntscheidungOGH4Ob42/15b
thematisiert;dervierteSenatkamdabeizuderAuffassung,dassanderbisheri-
genRechtsprechungsliniefestzuhaltensei:Zwarseieinesogenannte alternative 
Klagenhäufung, beidereinKlägerdemGerichtüberlässt,welchemvonmehre-
renBegehrenesstattgebenmöchte, unzulässig. AndersalsdieKlagebestimme
dieAufrechnungseinredeabernichtdenStreitgegenstanddesProzesses,son-
dernderBeklagtestrebelediglich» die Vernichtung des Klageanspruchs « 10 an,wo-
fürdasBestehenderGegenforderungnureineVorfragedarstelle.Dassüber
dieseVorfragegem§411Abs1Satz2ZPO(inbeschränktemUmfang)rechtskräf-
tigentschiedenwerdenkönne,änderenichtsdaran,dassdieAufrechnungsein-
redeeinVerteidigungsmitteldesBeklagtendarstelleunddiesernichtgehalten
sei,mehrereVerteidigungsmittelzueinanderineinEventualverhältniszubrin-
gen.11DasmüsseauchfürmehrereAufrechnungseinredengelten,dieaufver-
schiedeneGegenforderungengestütztwerden.

DerOGHsetztesichinderEntscheidung4Ob42/15bauchmitderFrage
auseinander, wie das Gericht vorzugehen hat, wennder Beklagte eine Reihung 
der Gegenforderungen unterlässt.DabeiverwarferdieÜberlegung,dieRsp12
zurAnwendbarkeitdergesetzlichenTilgungsreihenfolgegem§1416ABGBauf
außergerichtliche Aufrechnungen auch auf die gerichtliche Aufrechnung zu
übertragen.BeiletztererseinämlichdiespezifischverfahrensrechtlicheInteres-
senlagezubeachten:ZieldesBeklagtenseies,» durch die Aufrechnungseinrede den 
Klageanspruch zu vernichten. Dabei muss ihm im Zweifel unterstellt werden, dass er 
dieses Ziel mit möglichst geringem Verfahrensaufwand erreichen will. « 13 DasUnter-
bleibeneinerReihungseidahersozuverstehen,dassderBeklagtedemGericht
dieBeurteilungüberlasse,welchesderVerteidigungsmittelmitdemgeringsten
AufwandzumErfolgführenkönne.InsbesonderedieBestimmungdes§189
ZPOzeige,dasseinsolchesgerichtlichesErmessenbeiderPrüfungmehrerer
selbstständigerVerteidigungsmitteldenWertungendesGesetzesentspreche.


8 OGH1Ob617/91.
9 OGH1Ob617/91.
10 OGH4Ob42/15b.
11 OGH4Ob42/15b.
12 EtwaOGH10Ob84/04g;3Ob114/14g;RIS-JustizRS0119629.
13 OGH4Ob42/15b.
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DieslassesichauchbessermitdemverfahrensrechtlichenCharakterderAuf-
rechnungseinredevereinbaren,zumalsichaufdieseWeiseeinePrüfungerüb-
rige, welche von mehreren Gegenforderungen iSd §1416 ABGB vorrangig zu
prüfensei.Denneinesolcheseifehler-undinsofernrechtsmittelträchtigund
würdezueinerKomplikationdesVerfahrensführen,ohnedassesdafürzwin-
gendemateriell-rechtlicheGründegebe.DasGerichthabeaberzumindestin
denUrteilsgründendarzulegen,welchedereingewendetenGegenforderungen
zurTilgungderHauptforderungherangezogenwerde,zumalnach§411Abs1
Satz2ZPOdieEntscheidungüberdieGegenforderungbiszurHöhederKlags-
forderungRechtskraftentfalte.

Das Schrifttum hatdieFragederNotwendigkeiteinerReihungdereinre-
deweisegeltendgemachtenGegenforderungenbisherkaumeingehendunter-
sucht.Einzig Reischauer beziehtzurEntscheidungOGH4Ob42/15binhaltlich
(undsehrkritisch)Stellung:14SeinerAuffassungnachsetztsichderOGHmit
derzuvordargestelltenAuffassunginGegensatzzurmateriellenRechtslage,was
» schon deshalb nicht zu billigen « 15 sei.AuchdasArgumentderProzessökonomie
»ziehe«nicht,weildasGerichtauchimFalleineraußergerichtlichenAufrech-
nungvoroderwährenddesProzessesnichtumdieKlärungdereinschlägigen
Fragen»herumkomme«.16

WenngleicheinigenArgumentenderRspeinegewisseÜberzeugungskraft
nichtabzusprechenist(dasbetrifftinsbesonderediedem§189ZPOzugrunde-
liegendeWertungsowiedieprozessökonomischenÜberlegungen),wirftdiese
SichtweisebeigenauererBetrachtungeinigeweiterführendeFragenauf:Soist
etwazuklären,wiemitderAnordnungin§ 411 Abs 1 Satz 2 ZPO umzugehenist,
wonachdieEntscheidungüberBestandoderNichtbestandeinereinredeweise
geltendgemachtenGegenforderungnurbiszujenemBetragder Rechtskraft 
teilhaftseinkann,mitwelchemaufgerechnetwerdensoll.ErfasstdieseAnord-
nungjedeaufrechnungsweiseeingewendeteForderung»gesondert« (sodass
GegenforderungenineinemdieHauptforderungübersteigendenAusmaßver-
nichtetwerdenkönnten)oderkannüberGegenforderungenjedenfallsnurim
GesamtausmaßderHauptforderungabgesprochenwerden?SollsichdasGe-
richtimzweitendieserFällebeiVerneinungallergeltendgemachtenGegenfor-
derungenaussuchenkönnen,überwelchedavoninRechtskraftabgesprochen
wird?UndkannumgekehrtderBeklagtedurcheineReihungseinerGegenfor-
derungenbewirken,dassimFallderVerneinungallerGegenforderungennur


14 Reischauer, ÖJZ2019,811(814).
15 Reischauer, ÖJZ2019,811(814).
16 Reischauer, ÖJZ2019,811(814).
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überdieerstgenannten(biszumBetragderHauptforderungen)einerechts-
kräftigeEntscheidungergeht,wodurchermancheGegenforderungeningewis-
semAusmaßvoreinemrechtskräftigenAusspruch»schützen«könnte?Undwas
passiert,wenndasGerichteineKlarstellungdarüberunterlässt,inwelcherRei-
henfolgeesüberdieGegenforderungenabgesprochenhat?ZurKlärungdieser
FragensollenzunächstGegenstandundUmfangdermateriellenRechtskraft
derEntscheidungbeimehrerenGegenforderungenuntersuchtwerden,umso
einigesystematischeArgumentezurAnalysederdargestelltenJudikaturlinie
zugenerieren.

III.   Zu Umfang und Gegenstand der materiellen Rechtskraft 
der Entscheidung bei mehreren Gegenforderungen

A.   Prozessaufrechnung und Umfang der materiellen Rechtskraft

1.	 	Zum	Umfang	der	materiellen	Rechtskraft		
bei	bloß	einer	eingewendeten	Gegenforderung

DieFragedes Umfangs der materiellen Rechtskraft derEntscheidungüberein-
redeweisegeltendgemachteGegenforderungenwurdeinRspundLehrebereits
umfassenderörtert.ImWesentlichendrehtsichdieDiskussionumdieFrage,
obdieVerneinungderGegenforderungauchdannihregänzliche(rechtskräf-
tige)VernichtungzurFolgehabensoll,wenndiebehaupteteHöhederGegen-
forderungdenalszuRechtbestehendfestgestelltenBetragderHauptforderung
übersteigt.ZwaristdieEntscheidungüberdenBestandoderNichtbestandei-
nervomBeklagtenzurKompensationgeltendgemachtenGegenforderungnach
derausdrücklichenAnordnungin§411Abs1Satz2ZPOnurbiszurHöhejenes
BetragsderRechtskraftteilhaft,mitwelchemaufgerechnetwerdensoll,was
auchderhAzudieserFrageentspricht.17AllerdingsmussdasGerichtbeiFest-
stellung des Nichtbestehens der Gegenforderung (oder bei Feststellung des
teilweisenBestehensineinerdieHauptforderungnichtübersteigendenHöhe)
zwangsläufigdiegesamteGegenforderunggeprüftundderenBesteheneben
zumindestteilweiseverneinthaben.ErstrecktesichdieRechtskraftnunnicht
aufdiegesamteGegenforderung,sokönnte–soderEinwandder(inDeutsch-

17 Etwa Brenn inHöllwerth/Ziehensack, ZPO –Taschenkommentar (2019)§411 ZPO Rz32; 
Deixler-Hübner inFasching/Konecny,Kommentar3III/2§391ZPORz52; Fasching, Lehrbuch2
Rz1295; Klicka inFasching/Konecny,Kommentar3III/2§411ZPORz58; Rechberger / Simotta, 
Grundriss9Rz705;mitausführlicherDarstellungdesMeinungsstandsOGH4Ob87/07h;
sieheauch6Ob284/99d;RIS-JustizRS0041033; ggt hingegenin7Ob304/04p.
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landteilsvertretenen18)Gegenauffassung–derBeklagtedenRestbetragerneut
ineinemVerfahrengeltendmachen,wasnichtnurden»GesetzenderLogik«
widerspräche,sondernauchdieGefahreinanderwidersprechenderEntschei-
dungenbärge.DieserEinwandistzwareinleuchtend,insgesamtsprechenaber
dennochdiebesserenArgumentefürdiehA:NebendemsehreindeutigenWort-
lautdes§411Abs1Satz2ZPOzeigenauchdieMaterialienzurZPO,dassderGe-
setzgebergeradekeinerechtskräftigeEntscheidungüberdieGegenforderung
ineinemüberdieHauptforderunghinausgehendenAusmaßvorAugenhatte.19
DazukommtdieÜberlegung,dasssichdemaufrechnendenBeklagtenunter
UmständengeringereRechtsschutzmöglichkeitenalsbeigesonderterklagswei-
serGeltendmachungseinerForderungbietenkönnten,etwaweilaufgrundei-
nesgeringenStreitwertsRechtsmittelbeschränkungenimAusgangsverfahren
gelten(vgletwa§§501fZPO).20UndschließlichsolldieAufrechnungseinrede
ebennureinVerteidigungsmitteldesBeklagtendarstellen,deraufdieseWeise
auchkeinenTitelzurDurchsetzungseinerForderungerlangenkann,sodass
manesalsunangemessenerachtenkönnte,dasserseinegesamteGegenforde-
rungverlierenkönnensoll.21

2.	 	Zum	Umfang	der	materiellen	Rechtskraft		
bei	mehreren	eingewendeten	Gegenforderungen

BisherwenigBeachtunghat indiesemZusammenhangdiezuvoraufgewor-
feneFragegefunden,waszugeschehenhat,wennderBeklagtenichtbloßeine
einzige,betragsmäßigsehrhohe,sondern mehrere geringere, aberinSumme
dennochdenBetragderHauptforderungübersteigende Gegenforderungen auf-
rechnungsweiseeinwendet(etwawenneinerKlagsforderungiHvEUR10.000,–
nichteineeinzelneGegenforderungiHvEUR24.000,–,sonderndreivoneinan-
derunabhängigeGegenforderungeniHvjeweilsEUR8.000,–entgegengehalten
werden).

DenkbarsindhierimWesentlichen zwei Varianten:
1. Erstens könntediematerielleRechtskraft jede einzelne der geprüften For-

derungen erfassen(wobeiaufgrundderAnordnungin§411Abs1Satz2ZPO
wohlkeinedergeprüftenForderungenineinemBetragerlöschenkann,der
überdiebejahteHauptforderunghinausgeht).

18 Vgl Leipold inFSZeuner(1994)431(443ff); Oberhammer inFSKollhosser(2004)501(505f).
19 MaterialienzudenneuenösterreichischenCivilprocessgesetzenII(1897)323.
20 OGH4Ob87/07h.
21 OGH4Ob87/07h.
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2. Zweitens könntediematerielleRechtskraftauchbeimehrerenGegenfor-
derungenaufeinen Gesamtbetrag in Höhe der bejahten Hauptforderung 
beschränkt sein,wobeihierzuunterscheidenwäre:
a. SofernGegenforderungen in Höhe der Hauptforderung als zu Recht be-

stehend erachtet werden,hättewohljedenfallseineVerrechnungmit
denbestehendenGegenforderungenzuerfolgen.22

b. WerdenalleGegenforderungenverneint(oderineinemdieHauptfor-
derungnichtübersteigendenBetragbejaht),somüssteauchdie Vernei-
nung mancher Gegenforderungen in Rechtskraft erwachsen.

Systematisch und teleologisch kohärenter ist dabei die  zweite  der  zuvor  ge-
nannten Varianten: Denndiebeider»Grundproblematik«angeführtenArgu-
menteverfangenweitgehendauchbeiKonstellationenmitmehrerenGegen-
forderungen:SokanneshinsichtlichdervonderPermanenzkommissiondes
Herrenhausesbefürchteten» Erschwerung der Compensation und [ … ] Verwicklung 
der Processe « 23 kaumeinenUnterschiedmachen,obimRahmenderAufrech-
nungseinredeeineeinzigeodermehrere,betragsmäßiggeringereGegenforde-
rungeneingewendetwurden.EtwasabgeschwächtsinddieBedenkeninBezug
aufgeringereverfahrensrechtlicheRechtsschutzmöglichkeitenalsbeigesonder-
terklagsweiserGeltendmachungderForderungen,sieverfangenaberauchbei
mehrerenGegenforderungenbiszueinemgewissenGrad(insbesonderewenn
dieseimFalldergemeinsamenEinklagunggem§55Abs1Z2JNzusammenzu-
rechnenwären).JedenfallseinschlägigisthingegendasArgumentderAufrech-
nungseinredealsbloßesVerteidigungsmitteldesBeklagten:Sachlichwäreesin
diesemLichtkaumzurechtfertigen,dasseineeinzigeGegenforderungnurim
BetragderalszuRechtbestehenderkanntenHauptforderung,mehrereGegen-
forderungenhingegenimAusmaßeinesVielfachendavonvernichtetwerden
könnten.

DamitwirdfreilichdieeingangsskizzierteProblematikeinerallfälligenRei-
hungderGegenforderungenvirulent,undzwarinbeidendergenanntenUnter-
fälle:Fraglichist–mangelsReihungdurchdenBeklagten–einerseits,welche
derbejahtenGegenforderungeninwelchemAusmaßzurVerrechnunggebracht
werden,wennmehrereGegenforderungenzuprüfenwarenundineinemden
Betrag der Hauptforderung übersteigenden Ausmaß bejaht wurden ( Unter-
fall 1 ). Andererseitsistzuklären,überwelchederverneintenGegenforderun-
geninRechtskraftabgesprochenwerdensoll,wennimEndergebnisalleGegen-
forderungenverneintoderzumindestnichthinreichendeGegenforderungen

22 DieseSichtweiseliegtetwaderEntscheidungOGH1Ob617/91zugrunde.
23 MaterialienII323.
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bejahtwurden,umdieHauptforderungzurGänzezutilgen( Unterfall 2 ). Zu-
demist imUnterfall2zuuntersuchen,obderBeklagtedurchdieVornahme
einer Reihung manche seiner Gegenforderungen vor einem rechtskräftigen
Ausspruch»schützen«kann,oderobesandereüberzeugendeMöglichkeitenei-
nerentsprechendenDeterminierungeiner»Abspruchsreihenfolge«gibt,etwa
dasHeranziehenderTilgungsreihenfolgenach§1416ABGB.

B.   Prozessaufrechnung und Gegenstand  
der materiellen Rechtskraft der Entscheidung

1.	 	Zum	Zusammenhang	zwischen	Prüfungsreihenfolge		
und	Gegenstand	der	materiellen	Rechtskraft

Ausgangspunkt derweiterenÜberlegungenist,dassdiePrüfungsreihenfolge
derGegenforderungendurchdenBeklagtenzumindestzueinemgewissenGrad
determiniert,überwelchederGegenforderungeninRechtskraftabzusprechen
ist:WennderBeklagtenämlichmehrereGegenforderungeneinwendet,hatdas
Gericht(unabhängigdavon,werdiePrüfungsreihenfolgebestimmt)dieeinzel-
nenGegenforderungensolangezuprüfen,biseseinenderzuRechtbestehen-
denHauptforderungentsprechendenBetragbejahenkannoderbisesalleGe-
genforderungengeprüfthat.24ImFallder Bejahung von Gegenforderungen in 
Höhe der Hauptforderung ( Unterfall 1 ) wirktsichdiePrüfungsreihenfolgeda-
hernotwendigerweiseaufdenGegenstanddermateriellenRechtskraftderEnt-
scheidungaus,weileineweiterePrüfungabdiesemZeitpunktentfälltundeine
VerrechnungmitdenbishergeprüftenGegenforderungenvorgenommenwird.
Fraglichbleibtallerdings, welche der bejahten und in ihrer Gesamthöhe den 
Betrag der Hauptforderung übersteigenden Gegenforderungen nuninwelchem
Ausmaß zur Verrechnung gebracht werden. ZumindestsoweitderBeklagteeine 
Prüfungsreihenfolge vorgegeben hat,istesnaheliegend,aucheinedieserPrü-
fungsreihenfolgeentsprechendeVerrechnungvorzunehmen.Daslegeneiner-
seitssystematischeErwägungennahe:WenneinKlägerüberdieStellungvon
EventualklagebegehreneineStaffelung(unddamiteinesukzessivePrüfung)der
Klagsforderungenbewirkenkann,25wärekaumeinsichtig,warumdermehrere
AufrechnungseinredenerhebendeBeklagtenichteinesukzessiveKlärungsei-
nerGegenforderungenundeineentsprechendeVerrechnungimUrteilsspruch


24 SieheetwaOGH1Ob617/91.
25 Vgl Fasching, Lehrbuch2Rz1133f; Geroldinger inFasching/Konecny,Kommentar3III/1 §227

ZPORz51ff; Rechberger / Simotta, Grundriss9Rz635und641.
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begehrenkönnensoll.DiesesErgebnisharmoniertauchmitzivilrechtlichen
Wertungen,zumaleinAufrechnungswerberebenfallsbestimmenkann,welche
seinerForderungenerzurTilgungderSchuldverwendenmöchte(vgl§1415
ABGB),unddiegesetzlicheTilgungsreihenfolgenach§1416ABGBnurdannzur
Anwendungkommt,wennkeinwirksamerParteiwilleüberdieAnrechnungder
Leistungvorliegt.26ObdiePrüfungsreihenfolgehingegenimFallderBejahung
mehrerer,inihremGesamtbetragüberdieHauptforderunghinausreichender
GegenforderungenauchdanndenAusschlaggebensoll,wennderBeklagte eine 
Reihung unterlässt, kannmitgutenGründenhinterfragtwerden:Dieinder
EntscheidungOGH4Ob42/15bangeführtenprozessökonomischenErwägun-
gen(wonachdasGerichtmangelsReihungselbstbeurteilenkönne,welches
VerteidigungsmittelmitdemgeringstenprozessualenAufwandzumErfolgfüh-
renkönnte)verfangen nach erfolgter Prüfung derGegenforderungenjedenfalls
nichtmehr.Hierwärees–mangelssonstigerAnhaltspunkte–durchausplau-
sibel,anhandderTilgungsreihenfolgegem§1416ABGBvorzugehen;dasseine
solcheBeurteilungdurchdasGerichtfehleranfälligwäre,27kanndabeimeines
ErachtenskeinhinreichendesGegenargumentdarstellen.28

EinwenigandersstelltsichdieLagedar,wenndasGerichtentweder alle 
eingewendeten Gegenforderungen verneint oderzumindestnichtimAusmaß
derHauptforderungbejahthat( Unterfall 2 ). HierstelltsichdieFrage,anhand
welcherKriterienfestgemachtwerdensoll,überwelchederForderungenin
Rechtskraftabzusprechenist.Zumindest im Fall einer Reihung durch den Be-
klagten liegteswiederumnahe,einespruchmäßigeErledigungderGegenfor-
derungen entlang der Prüfungsreihenfolge durchzuführen.DennderBeklagte
hättediespruchmäßigeErledigunggewisserGegenforderungen–dasBeste-
henderHauptforderungenvorausgesetzt–jedenfallsauchdann»erzwingen«
können, wenn er bloß Gegenforderungen in Höhe der Hauptforderung ein-
gewendethätte.DassihmdieseMöglichkeitgenommenwerdensoll,wenner
vonzusätzlichenVerteidigungsmitteln(inFormweitererAufrechnungseinre-
den)Gebrauchmacht,kannnichtwirklichüberzeugen,zumalkeinesonsti-
genAnhaltspunktefüreineanderslautendeReihungderspruchmäßigenEr-
ledigungersichtlichsind.DennwederdasindenzuvorreferiertenJudikaten


26 Heidinger inSchwimann/Kodek,PraxiskommentarzumABGB4VI(2016)§1416ABGBRz1; 
Koziol / Spitzer inKoziol/Bydlinski/Bollenberger,KurzkommentarzumABGB6(2020)§1416
ABGBRz1; Rudolf inFenyves/Kerschner/Vonkilch,Klang-KommentarzumAllgemeinenBür-
gerlichenGesetzbuch3 (2019)§1416ABGBRz1; Stabentheiner inKletečka/Schauer,ABGB-
ON–KommentarzumAllgemeinenbürgerlichenGesetzbuch1.04(ab2010)§1416ABGBRz3.

27 SoOGH4Ob42/15b.
28 Kritischschon Reischauer, ÖJZ2019,811(814).
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angesprocheneBestimmtheitsgebotnochdiedortherangezogenenprozessöko-
nomischenErwägungen(diePrüfungderGegenforderungenhatjaschonstatt-
gefunden)erforderneinevonderdurchdenBeklagtenvorgegebenenPrüfungs-
reihenfolgeabweichendespruchmäßigeErledigung.SchwierigeristdieSitua-
tionwiederum,wennderBeklagte keine Prüfungsreihenfolge vorgibt:Anders
alsimUnterfall1kannnämlich–mangelsBestehensderGegenforderungen–
wohlnichtaufdieWertungdes§1416ABGBzurückgegriffenwerden:Dennes
gehthierjageradenichtumdieTilgungeinesSchuldverhältnisses,sondernum
dieFrage,überwelchevonmehrerenverneintenForderungengerichtlichabzu-
sprechenist. Prima facie lässtsichhierüberhauptnichterkennen,woransich
derUmfangderRechtskraftorientierensollte:DennselbsteinAbstellenauf
die faktische Prüfungsreihenfolge durch das Gericht kannnichtalleSituatio-
nenzufriedenstellendlösen,etwawennzweieingewendeteGegenforderungen
aufgrundinhaltlicherNäheinderselbenTagsatzunggeprüft(undimErgebnis
verneint)werden.AuchdieAnnahmeeiner(unterUmständendenkbaren)an-
teilsmäßigenVernichtungderverneintenForderungenüberzeugtnichtwirk-
lich:AufdieseWeisewürdeüberkeineeinzigederGegenforderungeninvoller
Höheabgesprochen,sodassimErgebniseinepotenziellnochhöhereZahlan
weiterenVerfahrenüberdieeingewendetenForderungenzulässigwäre(was
abergeradedenZweckenderRechtskraft–nämlichderFörderungvonPro-
zessökonomieundRechtssicherheit–zuwiderliefe).Unddassesgänzlichder
WillkürdesGerichtsüberlassenseinsoll,überwelchederverneintenGegen-
forderungeninRechtskraftabgesprochenwerdensoll,vermagebenfallsnicht
wirklichzubefriedigen.

Dieslässtallerdings–soein erstes Zwischenergebnis –gewisseZweifelan
dereingangsdargestelltenJudikaturlinieentstehen.Dennwährendeinedurch
denBeklagtenerfolgteReihungderGegenforderungeneinepräziseDeterminie-
rungdesGegenstandsderRechtskraftzulässt,tauchenbeiUnterlassungeiner
ReihungProblemeauf:ImFallderBejahungvonGegenforderungeninHöhe
derHauptforderung(Unterfall1)könnteeineanalogeAnwendungdes§1416
ABGBeinenLösungswegdarstellen;imFallderVerneinungallerGegenforde-
rungen(oderderBejahungineinemdieHauptforderungnichtübersteigenden
Betrag)isthingegenkeinüberzeugendesKriteriumdafürersichtlich,überwel-
cheGegenforderungeninRechtskraftabzusprechenist.Esentstehtdamitim
WesentlicheneineSituation,dieeiner» alternativen Klagenhäufung « (alsoeiner
Klagenhäufung,beiderdemRichterdieWahlüberlassenbleibt,nurübereinen
derzurWahlgestelltenprozessualenAnsprüchezuentscheiden29)sehrähnlich

29 Stattvieler Geroldinger inFasching/Konecny,Kommentar3III/1 §227ZPORz41.
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ist.DerenZulässigkeitwirdallerdingsinLehre30undRsp31–undzwarmangels
hinreichenderBestimmtheit32–einhelligabgelehnt.

2.	 	Probleme	bei	der	parteiautonomen	Determinierung		
der	Prüfungsreihenfolge

Allerdingsscheintauchdie Möglichkeit einer parteiautonomen Determinierung 
des(potenziellen)GegenstandsdermateriellenRechtskraftdurchReihungder
Gegenforderungengewisse Probleme zubergen:EinstrategischdenkenderBe-
klagterkönntenämlicheinInteressedaranhaben,unsichereGegenforderungen
vorzureihen,um–etwaimFallihrergänzlichenVerneinung–aussichtsreiche
GegenforderungenvordermateriellenRechtskraftderEntscheidungzu»schüt-
zen«undsiezueinemspäterenZeitpunkterneutgeltendzumachen.Dieses
» Missbrauchspotenzial « ließesichallerdings–soeinersterGedanke–mögli-
cherweiseüberdasInstrumentdes Zwischenantrags auf Feststellung gem§236
Abs1ZPOindenGriffbekommen.Einsolcheristnachder Rsp 33 auchinBezug
aufaufrechnungsweiseeingewendeteGegenforderungenzulässig,soweitsich
dieKlagsforderungnichtalsunbegründetherausstelltunddaherdieEntschei-
dungüberdieGegenforderungentfällt.Allerdingsgingesindenmeistender
angeführten Judikate (wenngleich diese Differenzierung nicht immer beson-
dersscharfdargelegtwird)um für die Gegenforderung präjudizielle Rechte und 
Rechtsverhältnisse, nichthingegenumdieFragedes Bestehens und Nichtbeste-
hens der Gegenforderung selbst. InderEntscheidung2Ob265/5834lehnteder
OGHdieZulässigkeiteinesZwischenantragsaufFeststellungüberdasNichtbe-
stehendereingewendetenGegenforderungzwarimErgebnisab,begründete
diesabernichtmitdessenkategorischerUnzulässigkeit,sonderndamit,dass
eineentsprechendeEntscheidungimmerdasBestehenderHauptforderungvor-
aussetze,woranesimAnlassfallabergefehlthabe.Demgegenüberverneinteder
OGHinderEntscheidung10Ob86/07fdieZulässigkeiteinesZwischenantrags

30 Geroldinger inFasching/Konecny,Kommentar3III/1 §227ZPORz49; Holzhammer, Österrei-
chischesZivilprozeßrecht2(1976)179; Kodek, Zak2014,285(285f); Rechberger / Klicka inRech-
berger/Klicka,Kommentar5 §226ZPORz6.

31 OGH 8Ob135/03s; 9ObA13/04h; 4Ob240/07h; 1Ob111/13z; 1Ob141/17t; 1Ob177/19i;
4Ob105/19y;7Ob157/19t;8Ob91/20w;RIS-JustizRS0031014(T20);OLGWien13R233/92
EFSlg72.983.

32 So explizit Geroldinger in Fasching/Konecny, Kommentar3 III/1  §227 ZPO Rz49; Kodek, 
Zak2014,285(285f); Rechberger / Klicka inRechberger/Klicka,Kommentar5 §226ZPORz6;
OGH 8Ob121/04h; 4Ob240/07h; 1Ob177/19i; 4Ob105/19y; vgl auch Gitschthaler in Fa-
sching/Konecny,Kommentar3I§56JNRz3.

33 EtwaOGH7Ob37/74;4Ob87/07h;6Ob86/14m.
34 JBl1959,159=RZ1959,91f.
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aufFeststellungderGegenforderung,weilesandererforderlichenPräjudizia-
litätmangle.35

Im  Schrifttum  wurde diese Frage bisher kaum ausführlich thematisiert;
dievorliegendenStellungnahmensindeherheterogen: Deixler-Hübner spricht
sichausdrücklichfürdieZulässigkeiteinesZwischenantragsaufFeststellung
überdieGegenforderungdesBeklagtenaus.36DennesseifürdieBeurteilung
der Präjudizialität eines Zwischenfeststellungsantrags ohne Bedeutung, » ob 
der Beklagte gegen den Klagsanspruch mehrere Rechte eingewendet habe und nach 
den Regeln der Logik jedes von ihnen selbständig für die Entscheidung über das Kla-
gebegehren eine Vorfrage bilde « 37. Auch Kellner gehtvonderZulässigkeiteines
ZwischenantragsaufFeststellungüberdieGegenforderungaus:38Einmitei-
nerGegenforderungkonfrontierterKlägerhabeein» besonderes Interesse an ei-
ner umfassenden, rechtskräftigen Erledigung « 39, welcheerohnehindurcheinene-
gativeFeststellungsklage(allenfallsimWegderKlagserweiterung)erzwingen
könne.NachdemdieKlagserweiterungallerdingsidealiterdieEinwilligungdes
Beklagtenvoraussetze(undsomitauchandiesemscheiternkönne)undkein
guterGrundersichtlichsei,demBeklagtenzuermöglichen,» die umfassende Er-
ledigung einer Gegenforderung, die er selbst in den Rechtsstreit einführte, zu verhin-
dern oder auch nur zu erschweren « 40, seieineanalogeAnwendungdes§236Abs1
ZPOinBezugaufdieGegenforderungsachgerecht. Pollak und Ziehensack wollen
einenZwischenantragaufFeststellungzumindestüberfürdieGegenforderung
präjudizielleRechteundRechtsverhältnissezulassen.41Demgegenüberlehnen 
Petschek / Stagel dieZulässigkeiteinesZwischenantragsaufFeststellungüberdie
» zu einer Aufrechnungseinrede benutzten Forderung des Beklagten « 42 ab:Dennso-
weitsichdie materielle Rechtskraft derSachentscheidung ohnehin auf das fest-
zustellende Recht oder Rechtsverhältnis erstrecke, seiderFeststellungsantrag
» als überflüssig nicht am Platz « 43.

Hierzuistzusagen:Zumindestseinem Wortlaut nachmüsste§236Abs1
ZPOauchaufdieFragedesBestehensoderNichtbestehenseineraufrechnungs-
weiseeingeredetenForderunganwendbarsein.VoraussetzungfüreinenZwi-
schenantragaufFeststellungistnacheinhelligerAnsichtzwardie Präjudizialität 

35 OGH10Ob86/07f.
36 Deixler-Hübner inFasching/Konecny,Kommentar3III/1§236ZPORz5sowie§391ZPORz28.
37 Deixler-Hübner inFasching/Konecny,Kommentar3III/1§236ZPORz5.
38 Kellner, ÖJZ2015,250(253).
39 Kellner, ÖJZ2015,250(253).
40 Kellner, ÖJZ2015,250(254).
41 Pollak, SystemdesÖsterreichischenZivilprozeßrechtesmitEinschlußdesExekutionsrech-

tes2I(1930)15; Ziehensack inHöllwerth/Ziehensack,Taschenkommentar§236ZPORz5.
42 Petschek / Stagel, DerösterreichischeZivilprozeß(1963)251.
43 Petschek / Stagel, Zivilprozeß251.
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desfraglichenRechtsoderRechtsverhältnisses,44undeinesolchePräjudizia-
lität imeigentlichenWortsinn– indiesemPunkt istderEntscheidungOGH
10Ob86/07fzuzustimmen–liegtbeiGegenforderungentypischerweisenicht
vor,weildieFragedesBestehensderGegenforderungfürdieFragedesBeste-
hensderGegenforderungkeineVorfragedarstellt.Allerdingsspricht§236Abs1
ZPOvonRechtenundRechtsverhältnissen,vonderen» Bestehen oder Nichtbeste-
hen die Entscheidung über das Klagebegehren ganz oder zum Teile abhängt «. Das
trifft aber auch auf aufrechnungsweise eingewendete Gegenforderungen zu,
zumaldem(aufLeistunglautenden)Klagebegehrenjageradenicht(involler
Höhe)stattgegebenwerdenkann,wennauchdieeingewendeteGegenforderung
bejahtwird.45Aberauchdie Zwecke des § 236 Abs 1 ZPO –dassindinsbesondere
dieFörderungvonProzessökonomieundRechtseinheitlichkeit46–sprechenfür
eineAnwendbarkeitvonZwischenanträgenaufFeststellungüberdasBestehen
oderNichtbesteheneinredeweisegeltendgemachterGegenforderungen:Denn
soweitdieGegenforderungimProzessohnehinüberprüftwurde,bewirktein
entsprechenderZwischenantragaufFeststellungkeinenzusätzlichenProzess-
aufwand im Ausgangsverfahren; umgekehrt ist ein solcher Zwischenantrag
abergeeignet,Folgeprozessezuvermeidenund(inderFragedesBestehens
oderNichtbestehensderGegenforderung)einanderwidersprechendeEntschei-
dungenzuverhindern.AuchderEinwandvon Petschek / Stagel, wonachsichdie 
materielle Rechtskraft der Sachentscheidung ohnehinaufdasfestzustellende
RechtoderRechtsverhältniserstrecke,verfängtzumindestimKontextderhier
besprochenen Problematik nicht:47 Denn die Zulässigkeit eines Zwischenan-
tragsaufFeststellungsolljageradeimHinblickdaraufüberprüftwerden,dass
beiVerneinungmehrerereingewendeterundinihrerHöhedieHauptforderung
übersteigenderGegenforderungenkeineRechtskraftbezüglichallerGegenfor-
derungeneintritt,wofürderZwischenantragaufFeststellungAbhilfeschaffen
könnte.Etwaszuweitgegriffenscheintaus systematischen Erwägungen hin-
gegendieAuffassung Kellners: Esgibt(wiebereitsdargestellt48)guteGründe
dafür,dieEntscheidungüberdieGegenforderungnichtüberdenalszuRecht
bestehenderkanntenBetragderHauptforderunginRechtskrafterwachsenzu

44 Deixler-Hübner inFasching/Konecny,Kommentar3III/1§236ZPORz6ff; Fasching, Lehrbuch2
Rz1079; Kodek / Mayr, Zivilprozessrecht5Rz517; Rechberger / Simotta, Grundriss9Rz617.

45  AA Kellner, ÖJZ2015,250(253),wonachsichamWortlautder§§391und411ZPOzeige,dass
§236Abs1ZPOwirklichnurdieEntscheidungüberdieklageweisegeltendgemachteFor-
derungansichundnichtdas»Endergebnis«desdreigliedrigenUrteilsspruchsmeine.

46 Deixler-Hübner inFasching/Konecny,Kommentar3III/1§236ZPORz1; Fasching, Kommentar
zudenZivilprozessgesetzen1(1959bis1974)III126.

47 Petschek / Stagel, Zivilprozeß251.
48 SieheAbschnittIII.A.1.
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lassen.LießemannuneinenZwischenantragaufFeststellunginBezugaufdie
gesamteGegenforderungzu,sowäreneinerUmgehungdes§411Abs1Satz2
ZPOTürundTorgeöffnet.Wenigerproblematischerschieneesdemgegenüber,
demWortlautdes§236Abs1ZPOentsprechend(beiVorliegenallersonstigen
Voraussetzungen)einen Zwischenantrag auf Feststellung über das Nichtbeste-
hen der Gegenforderung zuzulassen, die materielle Rechtskraft des Ausspruchs 
aber –inÜbereinstimmungmit§411Abs1Satz2ZPO– nur bis zur Höhe der für 
zu Recht bestehend erkannten Hauptforderung erwachsenzulassen.

IndiesemZusammenhangkönntefreilichgefragtwerden,obdieGrenze
des§411Abs1Satz2ZPOnichtganzgenerelldurchZwischenanträgeaufFest-
stellunginBezugauffürdieGegenforderungpräjudizielleRechteundRechts-
verhältnisseweitgehendausgehebeltwerdenkann.DennwennaufdieseWeise
allerelevantenundpräjudiziellenRechteundRechtsverhältnisseperZwischen-
antragaufFeststellungfürFolgeverfahrenbindendfestgestelltwerdenkönnen,
dannkönntediesinvielenFällenfaktischeinerrechtskräftigenEntscheidung
überdieGegenforderungsehrnahekommen.DiesesProblemistabernichtauf
diehierbesprocheneSituationderGeltendmachungmehrererGegenforderun-
genbeschränkt,sondernstelltganzgenerelleinSpannungsfeldzwischen§236
Abs1(bzw§259Abs2)ZPOund§411Abs1Satz2ZPOdar.DessenAuflösung
mussallerdingseinergesondertenUntersuchungvorbehaltenbleiben.

Unter Zugrundelegung dieser Sichtweise ist das zuvor dargelegte Miss-
brauchspotenzial–daskannals  zweites Zwischenergebnis  festgehaltenwer-
den–freilichweitgehendgebannt:Dennselbstein»Vorschützen«wenigaus-
sichtsreicherForderungenkann»nachgereihte«Gegenforderungennichtvor
einemZwischenantragaufFeststellungüberdasNichtbestehendieserForde-
rungschützen,soferndiesetatsächlichgeprüftwurde.Damitscheintaberzu-
mindestdie Möglichkeit der Vornahme einer Reihung der Gegenforderungen 
weitgehend unproblematisch zusein.

IV.   Kritische Würdigung der ständigen Rechtsprechung

A.   Zu den Bestimmtheitserfordernissen der Aufrechnungseinrede

NachdemimvorigenKapiteldiesystematischenFolgewirkungenderbeiden
denkbarenOptionen»ReihungderGegenforderungen«und»Unterlassungeiner
ReihungderGegenforderungen«beleuchtetwurden,kanndieeingangsdarge-
stellteRechtsprechungslinienuneinerprofunderenAnalyseunterzogenwerden.
EinegenauereBetrachtungverdienenindiesemZusammenhangdieAusführun-
genderEntscheidungOGH1Ob617/91zuden Bestimmtheitserfordernissen der 
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Aufrechnungserklärung. DerersteSenatmeinthier,dassdasBestimmtheitsge-
botdes§226Abs1ZPOauchbeiderAufrechnungseinredezubeachtensei.Inso-
fernkönnederBeklagteauchnichtausmehreren,aufallenfallsverschiedenen
RechtsgründenberuhendenGegenforderungenpauschaleineprozessualeAuf-
rechnungseinredeerheben.DiesseiimAnlassfallabernichtpassiert,weilzuje-
dereingewendeten(dieHöhederHauptforderungübersteigenden)Gegenforde-
rungsowohl»Klagsgrund«alsauchHöheangegebenwurden.49Welchekonkrete
ForderungdanndurchdieAufrechnungserklärung»verbraucht«werde,ergebe
sichausdergerichtlichenEntscheidung;insofernverpflichtedasBestimmtheits-
gebotdenBeklagtennichtdazu,dieGegenforderungenineinEventualverhält-
niszusetzen.

Hierzuistzusagen:Das Bestimmtheitsgebot in§226Abs1ZPOhatunter-
schiedlicheAusprägungen.50Ein Teilaspekt derBestimmtheitistetwadie Auf-
schlüsselung mehrerer Geldansprüche, wenndieseineinergemeinsamenKlage
geltendgemachtwerden.51DennmangelseinersolchenAufschlüsselungwäre
esimFallderteilweisenAbweisungderKlagenichtmöglich,denUmfangder
materiellenRechtskraftzubestimmenunddieFragezubeantworten,überwel-
chedereingeklagtenForderungenendgültigentschiedenwurde.52Ein anderer 
Teilaspekt sollnachhAdarinbestehen,imFalleinerKlagenhäufung,beiwel-
cherderKlägerlediglichübereinendergeltendgemachtenAnsprücheeinen
Zuspruchbegehrt,ein Eventualverhältnis zwischen den einzelnen Positionen 
zu schaffen.53 KonsequenterweiselehntdieinsoweiteinhelligeLehre54undihr
folgenddiestRsp55dieZulässigkeiteiner »unechtenalternativenKlagenhäu-
fung « mangels hinreichender Bestimmtheit ab.WennderersteSenatinseiner
Entscheidungnundaraufverweist,dassimAnlassfalleineAufschlüsselungder

49 OGH1Ob617/91.
50 Fasching, Lehrbuch2Rz1044f; Fasching, Kommentar1III23ff; Geroldinger inFasching/Konecny,

Kommentar3III/1 §226ZPORz83ff; Rechberger / Klicka inRechberger/Klicka,Kommentar5
§226ZPORz3ff;grundlegendauch Klicka, BestimmtheitdesBegehrensbeiLeistungsklagen
(1988)1ff.

51 Fasching, Kommentar1III23ff; Geroldinger inFasching/Konecny,Kommentar3III/1 §226ZPO
Rz109ff;OGH1Ob537/90;1Ob291/00a;8ObA22/02x;10Ob61/18w;RIS-JustizRS0031014.

52 Geroldinger inFasching/Konecny,Kommentar3III/1 §226ZPORz110.
53 Geroldinger inFasching/Konecny,Kommentar3III/1 §227ZPORz49; Kodek, Zak2014,285

(285f); Rechberger / Klicka inRechberger/Klicka,Kommentar5 §226ZPORz6; Rechberger / Si-
motta, Grundriss9Rz637;vglauch Gitschthaler inFasching/Konecny,Kommentar3I§56JN
Rz3;OGH8Ob121/04h;4Ob240/07h;1Ob177/19i;4Ob105/19y.

54 Geroldinger inFasching/Konecny,Kommentar3III/1 §227ZPORz49; Kodek, Zak2014,285
(285f); Rechberger / Klicka inRechberger/Klicka,Kommentar5 §226ZPORz6; Rechberger / Si-
motta, Grundriss9Rz637;vglauch Gitschthaler inFasching/Konecny,Kommentar3I§56JN
Rz3.

55 EtwaOGH8Ob121/04h;4Ob240/07h;1Ob177/19i;4Ob105/19y.
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Gegenforderungenerfolgtsei,weshalbdenBestimmtheitserfordernissendes
(vonihmoffenbarauchaufGegenforderungenangewendeten)§226Abs1ZPO
entsprochensei,soscheintdieseSichtweisezukurzzugreifen.Denneswäre
naheliegend,dassauchdieübrigenBestimmtheitserfordernissefüreineKlage
zumindestinsoweitaufdieeinredeweisegeltendgemachteGegenforderungan-
zuwendensind,alsdievomBeklagtenintendierteUrteilswirkung(indiesem
FalldiematerielleRechtskraftdesAusspruchsüberdieGegenforderung)eine
entsprechendeBestimmtheiterfordert.

IndiesemZusammenhangscheinteslohnend,sichnäheranzusehen,obdie
» alternative Klagenhäufung « tatsächlichein Bestimmtheitsproblem darstellt.
ImWesentlichenläuftdieArgumentationderVertreterdieserSichtweisedarauf
hinaus,dassinErmangelungeinerReihung–insbesondereimFalldergänzli-
chenoderteilweisenAbweisungdesKlagebegehrens–nichtfestgestelltwerden
könne,welcheForderungenvomUmfangdermateriellenRechtskrafterfasst
sind.SoformuliertetwaderersteSenatinderEntscheidungOGH1Ob177/19i:
» Macht ein Kläger nur einen Teil des ( behaupteten ) Gesamtschadens geltend und kön-
nen dabei einzelne Schadenspositionen unterschieden werden, die ein unterschied-
liches rechtliches Schicksal haben, hat er klarzustellen, welche Teile von seinem 
pauschal formulierten Begehren erfasst sein sollen, um den Umfang der Rechts-
kraft bestimmen zu können. Die Aufteilung des Pauschalbetrags auf die einzelnen 
Schadenspositionen kann nicht dem Gericht überlassen werden [ … ]. « 56Nunsolldem 
Bestimmtheitserfordernis nachdemSchrifttumdannentsprochensein,wenn
demKlagebegehren zweifelsfrei zu entnehmen ist, was begehrt wird.57 Dabei
seizwarprimärvomWortlautdesKlagebegehrensauszugehen,dieserseiaber
sozuverstehen,wieerimZusammenhangmitdemTatsachenvorbringenge-
meintsei.58Insofernistzuklären,obsichauseiner»alternativenKlagenhäu-
fung«(etwawenneinKlägereinenBetragvonEUR30.000,–begehrt,wobeierals
AnspruchsgrundlageneinenSchmerzengeldanspruchiHvEUR30.000,–,einen
AnspruchwegenVerdienstentgangsiHvEUR30.000,–sowieeinenSchadener-
satzanspruchaufgrundeineskaputtenAutosiHvEUR30.000,–behauptet,aber
keineReihungdereinzelnenAnsprüchevornimmt)wirklichnichtzweifelsfrei
ablesenlässt,wasderKlägerbegehrt:AusdemKlagebegehren–soließesich
argumentieren–ergibtsichnämlichnichtkonkret,worübergenaudasGericht
absprechensoll:WillderKlägernuneinenrechtskräftigenAusspruchübermeh-
rerederKlagsforderungen(alsoallenfallsaucheinerechtskräftigeVerneinung

56 DieHervorhebungerfolgtedurchdenVerfasser.
57 Geroldinger inFasching/Konecny,Kommentar3III/1 §226ZPORz88; Rechberger / Klicka in

Rechberger/Klicka,Kommentar5 §226ZPORz4.
58 Geroldinger inFasching/Konecny,Kommentar3III/1 §226ZPORz88.
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allerForderungen)odersolldasGericht–nachdemeseinederalternativen
Klagsforderungengeprüftundverneinthat–dieVerhandlungschließenund
dieKlageabweisen?ImerstenFallhättedasGericht–daskönntemanzumin-
destandenken–unterUmständenentgegen§405ZPOübermehrabgesprochen,
alsursprünglicheingeklagtwar.UmgekehrtkönntemaneineKlagsabweisung
nachPrüfungundVerneinungnureinesdergeltendgemachtenAnsprüchein-
sofernalsproblematischerachten,alsTeiledesVorbringenszurStützungdes
Leistungsbegehrensgarnichtuntersuchtwurdenundinsoferneineunvollstän-
digeErledigungderSache(vgl§496Abs1Z1ZPO)vorliegenkönnte.MeinesEr-
achtensüberzeugtderBestimmtheitseinwandgegendieZulässigkeiteiner»al-
ternativenKlagenhäufung«abernichtvollständig:DennindenmeistenFällen
dürfteklarsein,dassderKlägerdenZuspruchdesvonihmgeltendgemachten
BetragsunterHeranziehungsovielerdergeltendgemachtenAnsprüchewienö-
tigbegehrt(allenfallskönntedassogarausdrücklichinderKlagestehen).Das
bedeutetauch,dassdasGerichtimFallderVerneinungdeserstengeprüften
AnspruchsdieweiterenalternativgeltendgemachtenAnsprücheprüfensoll,
biseszuRechtbestehendeAnsprücheimAusmaßdesKlagebegehrensfeststel-
lenkann.AuchdassdasGerichtdenerstengeprüftenAnspruchnichtperUr-
teilsspruchabweisenkönnensoll,ergibtsichmeinesErachtensnichtnotwendi-
gerweiseausderFormulierungeineralternativenKlagenhäufung.Inzentralen
PunktenistdieseKonstruktiondurchausmitjenereiner Eventualklagenhäu-
fung vergleichbar, wobeiderwesentlicheUnterschiedwohldarinbesteht,dass
nichtderKläger,sonderndasGerichtdiePrüfungsreihenfolgefestlegt.Obdies
tatsächlichmitdemBestimmtheitsgebotunvereinbarist,lässtsichinsofernzu-
mindestanzweifeln.

Tragfähigeristdemgegenüberein anderer Einwand gegen die alternative 
Klagenhäufung:  InsbesondereausdenWertungenvon§235Abs2und§237
Abs1ZPOergibtsich,dassderBeklagteabStreitanhängigkeit(oderimFallder
KlagsrücknahmeabEinlangenderKlagebeantwortung)ein erhebliches Inter-
esse daran hat, eine Entscheidung über den geltend gemachten Anspruch er-
zwingen zu können. DennnurüberdiematerielleRechtskraftder(abweisen-
den)Entscheidungkannerverhindern,erneutineinVerfahrenüberdieselbe
Sachegezogenzuwerden.59NachdemderKlägerbeideralternativenKlagenhäu-
fungkeinePrüfungsreihenfolgevorgibt,könntedasGerichtdiebehaupteten
AnsprücheinsofernineinerbeliebigenReihenfolgeprüfen(undkönntetheo-

59 Zur Bedeutung der materiellen Rechtskraft als zentrales Instrument zur Herstellung
von Rechtsfrieden und Rechtssicherheit siehe Fasching, Lehrbuch2 Rz1498; Klicka in Fa-
sching/Konecny,Kommentar3III/2§411ZPORz12; Oberhammer, JBl2000,205(213fsowie
219); Rechberger / Simotta, Grundriss9Rz941.
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retischauchzwischenderPrüfungverschiedenerAnsprüchehin-undhersprin-
gen).ProblematischistfürdenBeklagtendabeinun,dassdasGerichtindieser
Konstruktionnichtdazu»gezwungen«werdenkann,übereinengeprüftenund
zuverneinendenAnspruchtatsächlichabzusprechen,wennesinzwischenei-
nenzweitenAnspruchgeprüftundbejahthat:DenndasGerichtkönntesich
immeraufdenStandpunktzurückziehen,dassderersteAnspruchebennoch
nichtvollständiggeprüftwarundsichderzweitenunalszuRechtbestehendhe-
rausgestellthat(wasinsbesondereinjenenFällenrelativglaubwürdigbehaup-
tetwerdenkann,inwelchendiegeltendgemachtenAnsprücheausdemselben
Lebenssachverhaltresultieren).DasGerichtkannaneinemsolchenVerhalten
freilicheinerheblichesEigeninteressehaben,zumalessichdieAbfassungei-
nesUrteilsüberden(»insgeheim«schonverneinten)zuerstgeprüftenAnspruch
ersparenkönnte,indemeseinfach»nur«denspätergeprüftenundzuRecht
bestehendenAnspruchbejaht.DerBeklagtehätteineinersolchenKonstella-
tionkeinerleiMöglichkeit,einenAusspruchdesGerichtsüberdiezuerstge-
prüfteForderungzuerzwingen.DerscheinbargeringfügigeUnterschiedzwi-
schenalternativerKlagenhäufungundEventualklagenhäufunghatdaheraus
SichtdesBeklagteneinenenormenEinflussaufseineRechtsposition:Dennbei
der Eventualklagenhäufung mussdasGericht,wennessichmitdemzweiten
Anspruchbeschäftigt,jedenfallseine(ab-oderzurückweisende) Entscheidung 
über den erstgereihten Anspruch treffen. AufdieseWeisehatderBeklagtedie
Sicherheit,dassübereineninhaltlichgeprüftenAnspruchauch dann zwingend 
abzusprechen ist, wenn dieser vom Gericht verneint wurde. Hierin(undnicht
indermangelndenBestimmtheit)istmeinesErachtensdas zentrale Argument 
gegen die Zulässigkeit einer alternativen Klagenhäufung zuerblicken.Umge-
kehrtscheintnichtklar,warumderKlägernichtentwederalleAnsprüchepa-
rallelgeltendmachenoderdiesezumindestineinEventualverhältnissetzen
soll.EinemgegenteiligenAnsinnenwirdinallerRegeleherderVersuchderVer-
hinderungeinesvollständigenAbspruchsüberalleKlagsforderungenoderder
UmgehungvonWertgrenzenoderkostenrechtlichenBestimmungenzugrunde
liegen.InsofernistderherrschendenLehreundstRspinihrer Ablehnung der 
Zulässigkeit einer alternativen Klagenhäufung zuzustimmen (auchwennnach
derhiervertretenenAuffassungandereAspektealsdasBestimmtheitsgebotim
Vordergrundstehen).

DieseÜberlegunglässtsichabergleichermaßenaufdie Aufrechnungsein-
rede übertragen: WennderBeklagtekeineReihungderGegenforderungenvor-
nehmenmuss,dannergebensichdarausauchgewisseRechtsschutzdefizitefür
denKläger:Dieserwüsstenämlichnicht,welchedereingewendetenGegenfor-
derungendurchdasGerichtbereitsgeprüftwurdenundbezüglichwelcherer–
sofernereinerechtskräftigeEntscheidungerwirkenmöchte–einenZwischen-
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antragaufFeststellungstellenkann.VielmehrkönntedasGerichtwillkürlich
solangeverschiedeneGegenforderungenprüfen,biseseineseinesErachtens
bestehendeGegenforderungfindetundeineVerrechnungimUrteilsspruchvor-
nimmt.AuchwenndasnachderzeitigerRspzulässig(undimÜbrigengängige
Praxis) ist,kanneshiermeinesErachtenskeinenUnterschiedzwischender
PositiondesKlägers(demeinealternativeKlagenhäufungzuRechtverwehrt
ist)unddemBeklagtengeben.DieGegenauffassunglässtsich–abgesehenvon
dendamiteinhergehendensystematischenFolgeproblemen–insbesonderemit
dem Grundsatz der Waffengleichheit kauminEinklangbringen.

B.   Gesamtabwägung

NachderUntersuchungderBestimmtheitserfordernissefürdieAufrechnungs-
einredekannnuneineabschließendeBewertungderhierbesprochenenRecht-
sprechungslinieerfolgen:AlseinesdererstenArgumentegegendieNotwen-
digkeit einer Reihung der Gegenforderungen führt die Entscheidung OGH
1Ob617/91an,dass keine Norm existiere, wonachderBeklagteeineReihenfolge
derPrüfungdereingewendetenGegenforderungenanzugebenhabe.60Dasist
zweifelsohnezutreffend,allerdingsgibtesganzgenerellkaumBestimmungen,
dieformelleAspektederGeltendmachungvonGegenforderungenimProzess
regeln.AusgutemGrundwirdvonderstRspdahervertreten,dasszahlreiche
ModalitätenderKlagserhebung(etwadieNotwendigkeiteinesschlüssigenTat-
sachenvorbringens61odereinerAufschlüsselungdereingewendetenGegenfor-
derungen62)auchaufdieAufrechnungseinredeanzuwendensind.Insofernwäre
esnaheliegend,diefürdieKlagegeltendenRegelnzurSchaffungeinesEventu-
alverhältnissesbeialternativgeltendgemachtenAnsprüchenauchaufdieAuf-
rechnungseinredeanzuwenden.

InderEntscheidungOGH4Ob42/15bführtdervierteSenatzurStützung
derhierbesprochenenRechtsprechungsliniean,dasssichnichtzuletztausder
Anordnungdes§ 189 ZPO ergebe,dassein Ermessen des Gerichts beiderPrü-
fungmehrererselbstständigerVerteidigungsmittelden Wertungen des Gesetzes 
entspreche.DasGerichtkönnenämlichauchinanderenFällenmehrererselbst-
ständigerEinwendungengegendasKlagebegehrenbeurteilen,welchesVerteidi-
gungsmittelmitdemgeringstenAufwandzumErfolgführe.DieseBehauptung

60 OGH1Ob617/91;ebensoOGH4Ob42/15b.
61 EtwaOGH3Ob570/89;3Ob280/01z;6Ob126/04d;3Ob217/11z;7Ob246/18d;7Ob117/20m.
62 EtwaOGH1Ob617/91;3Ob280/01z;6Ob126/04d;3Ob217/11z;3Ob64/15f;7Ob246/18d;

RIS-JustizRS0034059.
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ist–zumindestimHinblickaufdieAufrechnungseinrede–meinesErachtens
schon per se hinterfragenswert:DenndiebeklagteParteiwirdinallerRegelmehr
WissenüberdieBeweislagezurDarlegungderbehauptetenGegenforderungha-
benundihrefaktischenErfolgschancendaherdeutlichbessereinschätzenkön-
nenalsdasGericht.EntscheidendistmeinesErachtensabereinganzanderer
Punkt:DieAufrechnungseinredeunterscheidetsichvonsonstigenEinredenund
Einwendungendadurch,dassmitihr( in eventu ) eine spruchmäßige Entschei-
dung überdasBestehenoderNichtbesteheneinesmateriellenAnspruchsbe-
gehrtwird.DamitrücktdieAufrechnungseinredeaber–wasFragenihrerfor-
mellenGeltendmachungbetrifft–einStückweitvon»sonstigen«Einredenund
Einwendungen(dieentwederaufeineformelleZurückweisungderKlageabzie-
lenoderdenbehauptetenAnspruchdesKlägersinhaltlichentkräftensollen)
wegundmusssichdenModalitätenzurErhebungeinerLeistungsklageannä-
hern.Insofernisteskonsequent,wenndiestRspbeidereinredeweisenGeltend-
machungvonGegenforderungeneineOrientierungandenAnforderungendes
§226ZPOverlangt.63ObmandieUnzulässigkeitderalternativenKlagenhäufung
nunmitderhAalsTeildesBestimmtheitsgebotsoder(wiehiervertreten)eher
alsAusdruckdesBeklagtenschutzesvorwiederholterInanspruchnahmedeutet,
istindiesemLichtvonzweitrangigerBedeutung:WenndasentsprechendeGe-
botfürdieKlagserhebunggilt,dannwärees–zumalauchüberdieGegenfor-
derungspruchmäßigentschiedenwerdensoll–nichtzuletztausGründender
Waffengleichheitabzulehnen,fürdieGegenforderungwenigerFormstrengean
denTagzulegen.DennwieschonderBeklagteinBezugaufdieKlagsforderun-
genhatauchderKlägereinerheblichesInteresseander»Abarbeitung«derGe-
genforderungenineinerfestgelegtenReihenfolge.

Die systematischen Folgeprobleme derUnterlassungeinerReihungderGe-
genforderungendurchdenBeklagtenwurdenbereitsindenvorigenAbschnit-
tenaufgezeigt:ImFallderBejahungvonGegenforderungenüberdenBetragder
alszuRechtbestehenderkanntenHauptforderunghinausstelltsichdieFrage,
welchederGegenforderungennuntatsächlichzurTilgungderHauptforderung
herangezogenwerdensollen.HierkönnteallenfallsdieAnwendungvon§1416
ABGBAbhilfeschaffen.KaumeineplausibleLösungisthingegeninjenenSitu-
ationenersichtlich,inwelchenalleGegenforderungenverneint(oderzumindest
nichtineinemdieHauptforderungübersteigendenBetragbejaht)wurden:We-
dereineOrientierunganderfaktischenPrüfungsreihenfolgenocheinanteils-
mäßigerAusspruchüberdieGegenforderungenscheinenhierzubefriedigenden


63 VgletwaOGH9ObA237/88;3Ob548/89;3Ob280/01z;6Ob126/04d;3Ob64/15f;5Ob46/21g.
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Ergebnissenzuführen.DieseProblemekönnenallesamtdurchdie Annahme 
einer  Reihungsobliegenheit  vermieden werden. Allfälligen Missbrauchsmög-
lichkeitendurchdieVornahmeeiner»schikanösen«Reihungkanndurchdie
StellungeinesZwischenantragsaufFeststellungüberdasNichtbestehenderGe-
genforderungeinRiegelvorgeschobenwerden.

Ineiner Gesamtabwägung istdaherentgegenderstRspvoneiner Reihungs-
obliegenheit des mehrere Gegenforderungen aufrechnungsweise einwenden-
den Beklagten auszugehen.Dafürsprecheninsbesondere gewichtige systema-
tische Erwägungen sowieder Grundsatz der Waffengleichheit. Die fehlende
ausdrücklicheNormierungeinersolchenReihungsobliegenheitsowiederUm-
stand,dassEinwendungengrundsätzlichineinervomGerichtfestzusetzenden
Reihenfolgezuprüfensind,müssendemgegenüberindenHintergrundtreten.

V.   Folgen der Unterlassung einer Reihung

Zuklärenbleibt,welcheFolgendieUnterlassungeinerReihungderaufrech-
nungsweiseeingewendetenGegenforderungenhat.FürdenFall,dassdasGe-
richtdenMangelbemerkt,hates–allenfallsunterAusübungseinerAnleitungs-
undErörterungspflichtennach§§182und182aZPO–gem§§84und85ZPO
einen Verbesserungsauftrag zuerteilen,dessenNichtbefolgungzueinerZurück-
weisungderAufrechnungseinredeführt.WirdderMangelwährenddesVerfah-
rensnichtkorrigiertundfälltdasGerichtinweitererFolgeeinUrteil,indem
esübermanchederGegenforderungenabspricht,istzwischenzweiFällenzu
unterscheiden:HatdasGericht selbstständig eine Reihung vorgenommen (wo-
fürauchAnhaltspunkteinderUrteilsbegründunggenügen64),soliegtaufgrund
derVerletzungderAnleitungs-undErörterungspflichteinwesentlicherVerfah-
rensmangeliSd§496Abs1Z2ZPOvor.WirddieserMangelallerdingsnicht
aufgegriffenunderwächstdasUrteilinRechtskraft,soistersaniert.Hatdas
GerichthingegensowohlimSpruchalsauchinderBegründungeine Äußerung 
darüber unterlassen, welchederGegenforderungenzurTilgungderHauptfor-
derungverwendetwerdensollenoderüberwelchederverneintenGegenforde-
rungeninRechtskraftabzusprechenist,soistderNichtigkeitsgrunddes§477
Abs1Z9ZPOverwirklicht.DennindiesemFalllässtsichwederausdemSpruch
nochausderBegründungerkennen,überwelchederGegenforderungendas
GerichtmitmateriellerRechtskraftwirkungabsprechenwill.65Wirdeinsolches


64 OGH4Ob42/15b.
65 Vgl Pimmer inFasching/Konecny,Kommentar3IV/1§477ZPORz87.
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Urteilformellrechtskräftig,istesindiesemPunktwirkungsgemindert(esent-
faltetalsokeinematerielleRechtskraftwirkung).

VI.   Zusammenschau

NachderstRspkanneinBeklagter,derimProzessmehrereGegenforderungen
aufrechnungsweiseeinwendet,einePrüfungsreihenfolgedieserGegenforderun-
genvorgeben,mussdiesabernichttun.GeradebeiUnterlassungeinersolchen
ReihungtunsichabersystematischeFolgeproblemeauf,diekaumbefriedigend
indenGriffzubekommensind.DasbetriffteinerseitsdieFrage,welchevonmeh-
rerenbejahtenGegenforderungentatsächlichzurVerrechnunggebrachtwerden
sollen,andererseitsdenUmstand,dassauchbeiVerneinungderGegenforde-
rungennichtklar ist, inBezugaufwelchedieserForderungenderSpruchin
Rechtskrafterwachsensoll.DieMöglichkeiteinerwillkürlichenReihungdurch
dasGerichtwürde–zumaldieAufrechnungseinredeaufeinespruchmäßigeEr-
ledigungderGegenforderungenabzielt–zudemeineerheblicheBeeinträchti-
gungschutzwürdigerInteressendesKlägersbewirken,weshalbdiesinsbeson-
dereausGründenderWaffengleichheitabzulehnenist.Entgegenderbisherigen
LiniederRspistdahervoneinerReihungsobliegenheit der Gegenforderungen 
durch den Beklagtenauszugehen.


